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PI 058/08 – 22. Februar 2008
Metzger müssen EU-Zulassung nicht fürchten:
Regierung von Unterfranken rät zur rechtzeitigen Antragstellung 
Würzburg (ruf) –  Die Regierung von Unterfranken informiert über die neue EU-Zulassungspflicht für Metzgereien bzw. entsprechendes Gewerbe. Die Zulassungspflicht besteht seit Januar 2006 für alle selbstschlachtenden Betriebe. Auch andere Betriebe, die mit Lebensmitteln tierischen Ursprungs umgehen, müssen unter bestimmten Umständen zugelassen werden. Die Übergangsfrist, bis zu der alle diese Betriebe zugelassen sein müssen, endet am 31.12.2009.
Die Regierung von Unterfranken bittet daher die betroffenen Betriebe, die Zulassung zügig über die Landratsämter-Veterinärämter zu beantragen.

Für die Zulassung selbst ist dann die Regierung von Unterfranken zuständig.

Im Rahmen des sogenannten EU-Hygienepakets wurde das Lebensmittelrecht völlig neu und europaweit einheitlich geregelt. Insofern ist diese neue Zulassung nicht vergleichbar mit der Zulassung nach altem Recht, die auf industrielle Belange zugeschnitten war. Die  neuen Vorschriften zeichnen sich durch flexibel formulierte Hygieneanforderungen aus. Individuelle Lösungen können daher sowohl für handwerklich strukturierte Lebensmittelbetriebe, wie Metzgereien und Direktvermarkter als auch für  Großbetriebe gefunden werden. Dennoch haben sich viele der circa 500 zulassungspflichtigen unterfränkischen Betriebe noch nicht auf die neue Rechtslage eingestellt. Bisher gingen nur wenige Anträge bei der Regierung von Unterfranken ein. Befürchtet werden möglicherweise ein übermäßiger Dokumentationsaufwand und hohe bauliche Investitionen. Bei einer Gegenüberstellung von alter und neuer Rechtslage wird jedoch schnell klar, dass weder bei der  Dokumentation, den sogenannten Eigenkontrollen, noch bei  den baulichen Anforderungen grundlegend neue Regelungen eingeführt wurden. Bislang ordnungsgemäß geführte Betriebe müssen also das Verfahren zur EU-Zulassung nicht fürchten.
Betriebe, die die bisherigen Vorschriften erfüllt haben, sind somit grundsätzlich zulassungsfähig. Betriebe, die die bisherigen Anforderungen jedoch nicht erfüllt haben, müssen allerdings nachbessern.  

Die Behörden sind hierbei gehalten, sach- und fachgerechte Lösungen zu berücksichtigen. Diese individuelle Lösungsfindung erfordert jedoch einen gewissen Zeitaufwand. Es liegt daher auch im Eigeninteresse der betroffenen Betriebe, zügig die Zulassung zu beantragen. Im ungünstigsten Fall besteht sonst die Gefahr, nach dem 31.12.2009 die zulassungspflichtige Tätigkeit nicht mehr ausüben zu dürfen.
Die Veterinärämter bei den Landratsämtern und die Regierung von Unterfranken informieren gerne über die Anforderungen an die Betriebe. Die Vertreter der unterfränkischen Metzgerinnungen und des Bauernverbandes wurden zuletzt gestern im Rahmen einer Dienstbesprechung im Beisein von Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz über die aktuellen Neuregelungen unterrichtet.
Anlage: EU-Zulassung von Metzgereien: Hintergrundinformationen und häufig gestellte Fragen. Die Anlage stellen wir für Faxempfänger und Interessierte auch auf unserer Homepage im Internet unter http://www.regierung.unterfranken.bayern.de > AKTUELLES > Aktuelle Presseinformationen bei dieser Pressemitteilung zum Herunterladen bereit.
EU-Zulassung von Metzgereien bzw. entsprechend betroffene Betriebe: 

Häufig gestellte Fragen

Welche Betriebe sind zulassungspflichtig? 
· Alle selbstschlachtenden Metzger oder Direktvermarkter zumindest für die Tätigkeit des Schlachtens
· Wildbearbeitungsbetriebe

· Einzelhandelsbetriebe, z. B. nicht selbstschlachtende Metzgereien oder Hofkäsereien, die an andere Einzelhandelsbetriebe (z. B. eigene Filialen, Gaststätten, Läden, Betriebskantinen) mehr als 1/3 ihrer Herstellungsmenge an Lebensmitteln tierischen Ursprungs abgeben und die an Betriebe mehr als 100 km entfernt abgeben
· Betriebe, die im eigenen Betrieb hergestellte tierische Lebensmittel an andere zugelassene Betriebe abgeben

Welche Ausnahmen von der Zulassungspflicht gibt es? 
· Primärproduktion (z. B. landwirtschaftliche Nutztierproduktion oder Milchgewinnung) 

· Betriebe, in denen Farmwild oder Laufvögel am Herkunftsort fachgerecht getötet und anschließend in einen zugelassenen Schlachtbetrieb gebracht werden

· Landwirtschaftliche Betriebe, die nicht mehr als 10.000 Geflügel oder Hasentiere schlachten und direkt an den Endverbraucher oder an örtliche Einzelhandelsunternehmen zur direkten Abgabe des Fleisches als Frischfleisch direkt an Endverbraucher abgeben

· Jäger, die Wild oder Wildfleisch der Tagesstrecke direkt an den Endverbraucher oder an örtliche Einzelhandelsunternehmen (Umkreis von 100 km von Wohn- oder Erlegeort) zur direkten Abgabe an den Endverbraucher abgeben

· Einzelhandelsbetriebe, die nicht mehr als ein Drittel der Herstellungsmenge tierischer Lebensmittel an andere Betriebe des Einzelhandels im Umkreis von 100 km abgeben

Wo kann ich die Zulassung für meinen Betrieb beantragen? 
Für die Beantragung der Zulassung und deren Bearbeitung sind folgende Unterlagen nötig: 
· Schriftlicher Antrag des Lebensmittelunternehmers

· Betriebsspiegel mit entsprechendem Beiblatt  

· Maßstabsgetreuer Betriebsplan, aus dem der Material- und Personalfluss sowie die Aufstellung der Maschinen bzw. im Falle handwerklich strukturierter Betriebe Unterlagen, aus den die in den jeweiligen Räumen vorgesehenen Tätigkeiten hervorgehen

· Führungszeugnis, Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Selbstauskunft
Im Einzelfall können im Laufe des Zulassungsverfahrens weitere Unterlagen durch die Behörden angefordert werden. Antragsformular und Betriebsspiegel mit entsprechendem Beiblatt sind bei den jeweiligen Landratsämtern - Veterinärwesen erhältlich, über die auch die Antragsunterlagen einzureichen sind. Im Stadtgebiet Würzburg ist insoweit der Fachbereich „Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“ der Stadt Würzburg zuständige Antragsstelle.
Für die Zulassung selbst ist unterfrankenweit die Regierung von Unterfranken zuständig.

Wie erfolgt die Zulassung? 
Nach der Antragsstellung prüft das zuständige Veterinäramt die Antragsunterlagen und besichtigt den Betrieb. Bei Feststellung von zulassungsrelevanten Mängeln wird deren Behebung vor Ort besprochen. Individuelle und sachgerechte Lösungsvorschläge des Betriebsinhabers wie auch  organisatorische Möglichkeiten werden hierbei berücksichtigt.  
Die Unterlagen werden dann mit einer Bewertung des Veterinäramtes an die Regierung von Unterfranken weitergeleitet. Hier werden die Unterlagen zunächst geprüft. Gegebenenfalls erfolgt eine Überprüfung des Betriebes durch die Regierung vor Ort. Liegen keine oder nur geringe, schnell abstellbare zulassungsrelevante Mängel vor, wird durch die Regierung von Unterfranken der Zulassungsbescheid erstellt. 

Bis wann muss mein Betrieb zugelassen sein?
Betriebe, die bereits vor dem 01.01.2006 bestanden haben und bisher nicht zugelassen sind, dürfen ihre Erzeugnisse weiterhin auf den heimischen Markt bringen. Der Betrieb muss jedoch bis spätestens 31.12.2009 zugelassen sein.  Neueröffnungen, aber auch Betriebe mit Besitzerwechsel müssen sofort zugelassen werden
Was passiert, wenn mein Betrieb bis zum 31.12.2009 nicht zugelassen ist?
Da die Zulassung tätigkeitsbezogen ist, dürfen zulassungspflichtige Tätigkeiten wie z. B. das Schlachten nicht mehr durchgeführt werden. Auch eine Belieferung der Filialen über die „Drittelregelung“ hinaus ist dann nicht mehr möglich. 

An wen kann ich mich wenden, welche verständliche Literatur gibt es, wenn ich noch Fragen habe? 
Für Fragen, die das Zulassungsverfahren betreffen, steht Ihnen jederzeit Ihr Veterinäramt zur Verfügung. Auch Ihr Verband oder private Sachverständige sind Ihre Ansprechpartner.

Bei Fragen zur Literatur wird auf die vorhandenen Leitlinien der Verbände verwiesen. Die Anwendung dieser Unterlagen, z.B. die des Fleischerverbandes sind mit ihrer einfachen Dokumentation für handwerkliche Betriebe hilfreich und für diese Betriebe geeignet. 

Daneben ist durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz ein Handbuch für die mit der Zulassung befassten Behörden erstellt worden. Dieses wird demnächst öffentlich zugänglich gemacht.
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